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Decken und die Späne zu den Seitenteilen selbst herstellen zu können. Diese
Maschinen sind Hobel- und Stanzmaschinen, die ich vorläufig im Souterrain des

neuesten, noch im Bau begriffenen Pavillons untergebracht habe.

Auf diesen Maschinen wird das Holz, das extra zugeschnitten werden muß,
in Lamellen von zutreffender Dicke und Breite geschnitten, und mittelst
Stanzmaschinen werden die Deckel und Böden ausgestanzt, so daß wir Sommer und Winter

für eine große Anzahl von Kranken Arbeit genug haben. Alle drei Beschäftigungsarten

haben aus die Kranken einen sehr wohltätigen Einfluß- Dutzende von Männern,

die sonst untätig auf den Abteilungen herumsitzen und allerlei schlechte

Gewohnheiten annehmen, sitzen geordnet an den Tischen und greifen wacker zu. Freilich

braucht es oft im Anfang bei vielen Fällen Geduld und Mühe genug, um
zum Ziele zu kommen, der schönste Lohn dafür war oft ein überraschender Erfolg,
und der Erfolg ist um so sicherer, wenn die betreffenden Kranken merken können,
daß die Arbeit für sie von den angenehmsten Folgen begleitet ist in Form von
Nachmittagskaffee und Rauchmaterial, Spaziergängen und Kegelspiel.

Neuenburg. Das kantonale Armendepartement hat im Jahre 1930 eine E r -

Hebung über die Armenunterstützung im Kanton im Jahr
1929 durchgeführt, die unser Interesse auch deswegen verdient, weil auch nach dem

Alter, dem Zivilstand, der Ursache der Unterstützungsbedürftigkeit, ihrer Dauer
usw. gefragt wurde. Im ganzen wurden im Jahre 1929 in 3295 Fällen 4213

Personen mit 1,476,489 Fr. unterstützt. Von den 3295 Fällen betrasen alte, über
70 Jahre alte Leute 864, es folgen die 50 bis 60jährigen in 363 Fällen, die 40

bis 50jährigen in 343, die 5 bis 15jährigen in 313, die 30 bis 40jährigen in
306 Fällen usw. In der Heimatgemeinde befanden sich 806 Fälle, im Heimatkanton
1658 und im Ausland 166. Interessant ist die Statistik über die Unterstlltzungsur-
sachen. In 870 Fällen handelte es sich um Körper-, in 352 Fällen um
Geisteskrankheit, in 832 Fällen um das Alter und in 207 um Gebrechlichkeit. Diese 2261

Unterstützungsfälle erforderten 76,5 A der Gesamtunterstützung von Franken
1,476,459.62, nämlich Fr. 1,128,773.70. Liederlichkeit, Trunksucht, Landstreicherei
Waren in 177 Fällen die Ursache der Bedürftigkeit. Es flössen für sie Fr. 62,549.88.
68 zahlreiche Familien wurden mit Fr. 26,502.60 unterstützt. 122 von ihrem
Ernährer böswillig verlassene Familien mit Fr. 50,734.45, Tod des Familienvaters
verursachte in 79 Fällen Auslagen von Fr. 41,753.96. 343 Waisen und aus ihren
Familien entfernte Kinder endlich wurden mit Fr. 133,322.76 unterstützt. Nach

dem Alter verteilten sich die Unterstützungen zu 15 A mit Fr. 222,000.50, auf
Bedürftige unter 20 Jahren, 40 A mit Fr. 594,552.43 auf solche im Alter von
20—60 Jahren und 45 A mit Fr. 659,906.69 auf Leute über 60 Jahre. î
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